
Mentor „Sport nach 1“ 
 

Dieses Projekt gibt es seit 1.10.2007. 

Rechtsgrundlage sind die im Rahmen von Art.62 BayEUG und den jeweiligen 

Schulordnungen bestehenden Regelungen, wonach im Rahmen der SMV 

Arbeitsgruppen Sport gebildet werden können (Mindestalter 15 Jahre!). 

Ausgewählte Schüler/innen ermöglichen anderen Schüler/innen in den Pausen 

oder in Freistunden am Nachmittag ein freies, im großen Unterschied zum 

Sportunterricht nicht angeleitetes un selbstorganisiertes Sport treiben in 

folgenden dafür besonders geeigneten Sportarten: 

 Basketball, Fußball, Handball, Volleyball 

 Badminton, Tennis, Tischtennis 

 Kleine Spiele 

 Jonglieren 

 Tanz 

Dem Mentor steht beratend eine Lehrkraft (Mentorenbetreuer) zur Seite. 

ein Mentor wir zu einem offiziellen Ernennungsgespräch durch die Schulleitung 

eingeladen und erhalten am Ende eines Schuljahres ein Zertifikat (Word-Datei) 

und einen Vermerk im Zeugnis. Für seine Tätigkeit erhält er ein Mentoren-

Sweat-Shirt (Pro Schuljahr kann eine Schule max. 6 Sweat-Shirts bestellen.). 

Der Schulfamilie wird der neue Mentor und seine Aufgaben vorgestellt. 

 

Folgende W-Fragen sind bei der Einweisung des Mentors zu klären: 

 Welche Sportarten sind erlaubt? 

 Wie erhalte ich notwendige Schlüssel (Sporthalle, Ballschrank)? 

 Welche Lehrkraft ist für meine Sportgruppe zuständig? 

 Wo und wie ist diese Lehrkraft ggf. erreichbar? 

 Wie verhalte ich mich, wenn sich ein Schüler verletzt? 

 Was mache ich, wenn es unter den Schülern Streit gibt? 

 Worauf muss ich auf der Freisportanlage besonders achten? 

 Welche Aufgaben habe ich nach Beendigung der Sportaktivitäten? 

 Welche Regelungen gibt es, wenn ich einmal verhindert bin? 

 

Übersicht 

 

Start 1.10.2007 Stand: 12.2.2009 Neu 2009/10 

Gymnasien 125 34 

Realschulen 84 20 

Hauptschulen 67 27 

Förderschulen 4 3 

Berufliche Schulen 2 0 

Wirtschaftsschulen 1 0 

Summe 283 84 

Mehr als 2000 Schüler/innen beteiligen sich! 

 
Gabriele Weikl, Koordinatorin Sport nach 1 


